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Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen 
der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern  

vom 10. August 2020 
 

Aufgrund von §§ 47 Absatz 1 Satz 1, 62 Absatz 3 Satz 2, 71 Absatz 2 des 

Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 

(BGBl. I S. 920) erlässt die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 

(IHK) als zuständige Stelle folgende nach § 79 Absatz 4 Satz 1 BBiG vom 

Berufsbildungsausschuss der IHK am 22.06.2020 beschlossene und gemäß §§ 47 Absatz 1 

Satz 2, 62 Absatz 3 Satz 2 BBiG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 lit. a), 1 Absatz 2 lit. a) 

des Gesetzes zur Ausführung des Berufsbildungsgesetzes und des 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (AGBBiG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 29. September 1993 (GVBl. S. 754), zuletzt geändert durch § 1 Absatz 347 der 

Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98), vom Bayerischen Staatsministerium für 

Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und im Benehmen mit dem Bayerischen 

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales am 21.Juli 2020, Az: 36-4600/1985/2, 

genehmigte Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und 

Umschulungsprüfungen: 
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Erster Abschnitt: 
Prüfungsausschüsse und  Prüferdelegationen 

 
 

§ 1 

Errichtung   

 

(1) DieIHKfürMünchenundOberbayern(zuständigeStelle)errichtetfürdieDurchführung

derAbschluss- und UmschulungsprüfungenPrüfungsausschüsse (§ 39 Absatz 1 Satz 

1/§ 62 Absatz 3 Satz 1BBiG). 

(2) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG nehmen

diePrüfungsleistungenab. 

(3) FüreinenAusbildungsberufkönnenbeiBedarf, insbesondere bei einer großen Anzahl 

von Prüfungsbewerbern/Prüfungsbewerberinnen undbeibesonderenAnforderungen in

derAusbildungsordnung,mehrerePrüfungsausschüsseerrichtetwerden. 

(4) Mehrere zuständige Stellen können bei einer von ihnen gemeinsame

Prüfungsausschüsseerrichten(§ 39 Absatz 1 Satz 2 BBiG). 

 
§ 2 

Zusammensetzung und Berufung von  Prüfungsausschüssen 

 

(1) DerPrüfungsausschussbestehtausmindestensdreiMitgliedern.DieMitgliedermüssen

fürdiePrüfungsgebietesachkundigundfürdieMitwirkung im Prüfungswesengeeignet

sein(§40Absatz1BBiG). 

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und der

Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft einer berufsbildenden 

Schule angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder

müssenBeauftragtederArbeitgeberundderArbeitnehmersein(§40Absatz2Satz1

und2BBiG). 

(3) Die Mitglieder werden von der  zuständigen Stelle für eine einheitliche Periode,

längstensfürfünfJahre  berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 1 BBiG). Nach- und 

Wiederberufungen sind möglich. 

(4) DieBeauftragtenderArbeitnehmerwerdenaufVorschlagderimBezirkderzuständigen

Stelle bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von

Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen (§ 40 Absatz

3Satz2BBiG). 

(5) Lehrkräfte von berufsbildenden  Schulen werden im Einvernehmen mit der

SchulaufsichtsbehördeoderdervonihrbestimmtenStelleberufen(§40Absatz3Satz3

BBiG). 
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(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von

der zuständigen Stelle gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die

zuständige Stelle insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 Absatz 3 Satz

4BBiG). 

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nachAnhörung der an ihrer Berufung

BeteiligtenauswichtigemGrundeabberufenwerden(§40Absatz3Satz5BBiG). 

(8) DieMitgliederderPrüfungsausschüssehaben Stellvertreterinnen oder Stellvertreter (§

40Absatz2Satz3BBiG). Die Absätze3bis7geltenfürsieentsprechend. 

(9) Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern Vorschlagsberechtigten sind

überdieAnzahlunddieGrößedereinzurichtendenPrüfungsausschüssesowieüberdie

Zahl der von ihnen vorzuschlagenden weiteren Prüfenden zu unterrichten. Die

Vorschlagsberechtigtenwerdenvonderzuständigen Stelle darüber  unterrichtet, welche

der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie

weiterenPrüfendenberufenwurden. 

(10) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für

Zeitversäumnisist, soweit eine  Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird,

eine angemesseneEntschädigung zu zahlen, derenHöhe von der zuständigenStelle

mitGenehmigung der obersten  Landesbehördefestgesetzt wird.DieEntschädigungfür

Zeitversäumnishatmindestens im Umfang von § 16  des Justizvergütungs- und -

entschädigungsgesetzes in der jeweils  geltenden Fassung zu erfolgen (§ 40 Absatz 6 

BBiG). 

(11) Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die

erforderlicheZahlvonMitgliederndesPrüfungsausschussesnichtberufenwerdenkann

(§40Absatz7BBiG). 

 
§ 2a 

Prüferdelegationen  

 

(1) Die zuständige Stelle kann weitere Prüfende für den Einsatz in Prüferdelegationen 

berufen (§ 40 Absatz 4 Satz 1 BBiG). 

(2) Die zuständige Stelle kann im Einvernehmen mit den Mitgliedern des

Prüfungsausschusses die Abnahme und die abschließende Bewertung

vonPrüfungsleistungen auf Prüferdelegationenübertragen. 

(3) Für die Zusammensetzung von  Prüferdelegationen ist § 2 Absätze 1 und 2

entsprechend anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder

derPrüferdelegationen habenStellvertreterinnenoderStellvertreter(§42Absatz2Satz

2BBiG). 
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(4) MitgliedervonPrüferdelegationenkönnendieMitglieder der Prüfungsausschüsse, deren 

Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie weitere Prüfende sein, die durch die

zuständigeStellenach§40Absatz4BBiGberufen worden sind. Für dieBerufungengilt

§2Absätze3bis7entsprechend.DieBerufungweitererPrüfenderkannaufbestimmte

Prüf-oderFachgebietebeschränktwerden. 

(5) Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 gilt

entsprechend. 

(6)  Die zuständige Stelle hat vor Beginn der Prüfung über die Bildung von

Prüferdelegationen,überderen Mitglieder sowie über deren Stellvertreterinnen

und Stellvertreter zu entscheiden. Prüfende können Mitglieder mehrerer 

Prüferdelegationen sein. Sind verschiedene Prüfungsleistungen derart

aufeinanderbezogen,dassderenBeurteilungnureinheitlicherfolgenkann,somüssen

diesePrüfungsleistungenvondenselbenPrüfendenabgenommenwerden. 

 
§ 3 

Ausschluss von der Mitwirkung 

 

(1)  Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüfungsbewerberinnen/

Prüfungsbewerbernichtmitwirken.AngehörigeimSinnedesSatz1sind: 

1. Verlobte, 

2. Ehegatten, 

3. eingetrageneLebenspartner, 

4. VerwandteundVerschwägertegeraderLinie, 

5. Geschwister, 

6. KinderderGeschwister, 

7. EhegattenderGeschwisterundGeschwisterderEhegatten, 

8. GeschwisterderEltern, 

9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit

häuslicherGemeinschaft wie Eltern  und Kind miteinander verbunden sind

(PflegeelternundPflegekinder). 

 
AngehörigesinddieimSatz2aufgeführtenPersonenauch dann, wenn 

1. indenFällenderNummern2,3,4und7diedieBeziehungbegründendeEheoder

dieLebenspartnerschaft nicht mehrbesteht; 

2. indenFällenderNummern4bis8dieVerwandtschaftoderSchwägerschaftdurch

AnnahmealsKinderloschenist; 

3. imFallderNummer9diehäusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die

Personenweiterhin wie Eltern und Kindmiteinanderverbundensind. 
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(2) Hält sicheinPrüfungsausschussmitgliedoder einMitgliedeinerPrüferdelegationnach

Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des

Absatz 1 gegeben sind, ist dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der

PrüfungdemPrüfungsausschussoderderPrüferdelegation.DieEntscheidungüberden

Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige Stelle, während der Prüfung

derPrüfungsausschussoderdiePrüferdelegation.Im letzterenFalldarfdasbetroffene

Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen dürfen bei der Beratung und

Beschlussfassungnichtzugegensein. 

(3) Liegt einGrund vor, der geeignet ist,Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung 

des Prüfungsamtes zu rechtfertigen,oderwirdvoneinemPrüflingdas Vorliegeneines

solchen Grundes behauptet, so hat die betroffene Person dies der zuständigen

Stelle mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss oder der

Prüferdelegation.Absatz2Satz 2 bis4geltenentsprechend. 

(4) Ausbilderinnen/Ausbilder des Prüflings sollen, soweit nicht besondere Umstände eine

Mitwirkungzulassen oder erfordern, nicht mitwirken. 

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung des 

Prüfungsausschussesnichtmöglichist,kanndiezuständigeStelledieDurchführungder

Prüfung einem anderen oder einem gemeinsamen Prüfungsausschuss

übertragen. ErforderlichenfallskanneineanderezuständigeStelle ersucht werden, die 

Prüfung durchzuführen.DasGleichegilt,wenneineobjektiveDurchführungderPrüfung

ausanderenGründennichtgewährleisteterscheint.WennindenFällenderAbsätze1

bis3eine ordnungsgemäßeBesetzungderPrüferdelegationen nicht möglich ist, kann 

der Prüfungsausschuss die Prüfung selber durchführen oder die Durchführung

derPrüfungaufeineanderePrüferdelegationübertragen. 

 

§ 4 

Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt und ein weiteres 

Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn 

stellvertretende Mitglied  sollennichtderselbenMitgliedergruppeangehören(§41Absatz

1BBiG). 

(2) DerPrüfungsausschussistbeschlussfähig,wenn zwei Drittel der Mitglieder,mindestens

drei,mitwirken. Die Regelung in § 25 Absatz 3 bleibt  davonunberührt.Erbeschließtmit

der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des

VorsitzendenMitgliedsdenAusschlag(§41Absatz2BBiG). 

(3) FürPrüferdelegationengiltAbsatz2Satz1bis3entsprechend. 
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§ 5 

Geschäftsführung 

 

(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt in Abstimmung mit dem

Prüfungsausschuss bei der zuständigen Stelle. Einladungen

(Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), Protokollführung und Durchführung der

Beschlüsse werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prüfungsausschusses

geregelt. 

(2) ZudenSitzungendesPrüfungsausschussessind die  ordentlichen Mitglieder rechtzeitig

einzuladen.Stellvertretende Mitglieder  werdeningeeigneterWeise unterrichtet. Kann

ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies unverzüglich

derzuständigenStellemitteilen.FüreinverhindertesMitglied ist ein stellvertretendes 

Mitglied einzuladen,welchesderselbenGruppeangehörensoll. 

(3) Absatz2giltfürPrüferdelegationenentsprechend. 

(4) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und dem Vorsitz 

zuunterzeichnen.§26Absatz1bleibtunberührt. 

(5) Bei Prüferdelegationen sind die Sitzungsprotokolle von allen Mitgliedern

zuunterzeichnen. § 26 Absatz 1 bleibt unberührt.  

 

§ 6 

Verschwiegenheit 

 

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber

dem Berufsbildungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses, der

Prüferdelegation und sonstige mit der Prüfung befassten Personen über

allePrüfungsvorgängeVerschwiegenheitgegenüberDritten zu wahren. 
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Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung 

 

 § 7 
Prüfungstermine 

 

(1) DiezuständigeStellebestimmtinderRegelzwei für die Durchführung der  Prüfung

maßgebendeZeiträume im Jahr. Diese Zeiträume sollen auf  den Ablauf der

BerufsausbildungunddesSchuljahresabgestimmt sein. Die  zuständige Stelle setzt

dieeinzelnenPrüfungstagefest. 

(2) Die zuständigeStelle gibt die Zeiträume im Sinne desAbsatz 1 Satz 1 einschließlich

der Anmeldefristen in geeigneterWeise öffentlich mindestens einenMonat vor Ablauf

derAnmeldefristbekannt. Wird  die Anmeldefrist überschritten, kann die zuständige 

Stelle die  AnnahmedesAntragsverweigern. 

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche überregionale

Aufgabenverwendet,sinddafürentsprechendeüberregionalabgestimmte Prüfungstage 

anzusetzen.  

 

§ 8 

Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss- und Umschulungsprüfung 

 

(1) ZurAbschlussprüfungistzuzulassen(§43Absatz1BBiG), 

1. wer die Ausbildungsdauer zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungsdauer nicht

späteralszweiMonatenachdemPrüfungsterminendet, 

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie einen

vomAusbilderundAuszubildendenunterzeichnetenAusbildungsnachweisnach§13

Satz2Nummer7BBiGvorgelegthatund 

3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der

BerufsausbildungsverhältnisseeingetragenoderauseinemGrundnicht eingetragen

ist, den weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche Vertreterinnen oder

Vertreterzuvertretenhaben. 

(2) Menschen mit Behinderung sind zur Abschlussprüfung auch zuzulassen, wenn

dieVoraussetzungendesAbsatz1Nummer2und3nichtvorliegen (§ 65 Absatz 2 Satz 

2 BBiG).  

(3) Die Zulassungsvoraussetzungen für die Umschulungsprüfung richten sich nach

derUmschulungsordnung oder  der Umschulungsprüfungsregelung der

zuständigenStelle (§§ 58, 59 BBiG).  
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§ 9  
Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung in zwei zeitlich 

auseinanderfallenden Teilen   
 

(1) Sofern dieAbschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallendenTeilen durchgeführt

wird,ist über die  Zulassungjeweilsgesondertzuentscheiden(§44Absatz1BBiG). 

(2) ZumerstenTeilderAbschlussprüfungistzuzulassen(§44Absatz2inVerbindungmit§

43Absatz1Nummer2und3BBiG), 

1.  werdieinderAusbildungsordnungvorgeschriebene,erforderlicheAusbildungsdauer

zurückgelegthat, 

2.  wereinenvomAusbilderundAuszubildendenunterzeichnetenAusbildungsnachweis

nach§13Satz 2 Nummer 7 BBiG vorgelegt hat und 

3.  wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der

Berufsausbildungsverhältnisseeingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen 

ist, den weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche Vertreterinnen oder 

Vertreter zu vertreten haben. 

(3) Zum zweiten TeilderAbschlussprüfungistzuzulassen, wer 

1. über die Voraussetzungen in § 43 Absatz 1 BBiG hinaus am ersten Teil

derAbschlussprüfungteilgenommenhat, 

2. aufGrundeinerRechtsverordnungnach§5Absatz2Satz1Nummer2bBBiGvon

derAblegungdeserstenTeilsderAbschlussprüfungbefreit ist oder 

3. aus Gründen, die er nicht zu vertreten  hat,amerstenTeilderAbschlussprüfung

nichtteilgenommenhat. 

Im Fall des Satz 1 Nummer 3 ist der erste Teil der Abschlussprüfung zusammen mit

demzweitenTeil abzulegen. 

 

§ 10  
Zulassung von Absolventen schulischer  und sonstiger Bildungsgänge 

 

ZurAbschlussprüfungistfernerzuzulassen, 

1. wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung

ausgebildetwordenist,wenndieserBildungsgangderBerufsausbildung in  einem

anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. Ein Bildungsgang entspricht der

BerufsausbildungineinemanerkanntenAusbildungsberuf,wenner 

a) nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfangder jeweiligenAusbildungsordnung

gleichwertigist, 
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b) systematisch, insbesondere imRahmen einer sachlichen und zeitlichenGliederung

durchgeführtwirdund 

c) durchLernortkooperationeinenangemessenenAnteil an fachpraktischer Ausbildung 

gewährleistet(§43Absatz2BBiG). 

2. wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach der Rechtsverordnung eines

LandesdieVoraussetzungennachNummer1erfüllt. 

 

§ 11 
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen 

 

(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbildenden und der Berufsschule vor

Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen werden, wenn ihre 

Leistungen dies rechtfertigen(§45Absatz 1 BBiG). 

(2) ZurAbschlussprüfungistauchzuzulassen,wernachweist, dass er  mindestens das

Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungsdauer vorgeschrieben ist, in dem Beruf

tätig gewesen ist, in dem die Prüfung abgelegt werden soll. Als Zeiten der

Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen, einschlägigen

Ausbildungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder

teilweise abgesehen werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere 

Weise glaubhaft  gemacht wird, dass die Bewerberin/der Bewerber die

berufliche Handlungsfähigkeiterworbenhat,diedieZulassung zurPrüfungrechtfertigt.

AusländischeBildungsabschlüsseundZeitenderBerufstätigkeit imAusland sinddabei

zuberücksichtigen(§45Absatz2BBiG). 

(3) Soldatinnen/SoldatenaufZeitundehemaligeSoldatinnen/SoldatensindnachAbsatz2

Satz3zurAbschlussprüfungzuzulassen,wenndasBundesministeriumderVerteidigung

oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, dass die Bewerberin/der Bewerber

beruflicheFertigkeiten,KenntnisseundFähigkeiten erworbenhat,welchedieZulassung

zurPrüfungrechtfertigen(§45Absatz3BBiG). 

 

§ 12  
Zulassung zur Prüfung 

 

(1) DieAnmeldungzurPrüfunghatschriftlich,auch inelektronischerForm,nachden von

der zuständigen Stelle bestimmten Anmeldefristen und -formularen durch den

dazu bevollmächtigten Ausbildenden/Umschulenden mit Zustimmung

desAuszubildenden/Umschülers zuerfolgen. 

(2) IndenFällenvon§8Absatz3,§§10und11Absatz 2 und 3 ist der Antrag  auf

Zulassung zur Prüfung von den Prüfungsbewerberinnen/Prüfungsbewerbern

einzureichen. 
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(3) ÖrtlichzuständigfürdieZulassungistdiezuständige Stelle, in deren Bezirk 

1. indenFällender§§8,9und11Absatz1dieAusbildungs-oderUmschulungsstätte

liegt, 

2. in den Fällen der §§ 10, 11 Absatz 2 und 3 die auf die Prüfung vorbereitende

Bildungsstätte oder der gewöhnliche Aufenthalt der

Prüfungsbewerberinnen/Prüfungsbewerberliegt, 

3. indenFällendes§1Absatz4dergemeinsamePrüfungsausschusserrichtetworden

ist. 

(4) DemAntragaufZulassungsindbeizufügen: 

a) indenFällenvon§8Absatz1und2,§9Absatz3 

– Bescheinigung über die Teilnahme an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen oder

amersten TeilderAbschlussprüfung, 

– einen vorgeschriebenen, vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten

Ausbildungsnachweisnach§13Satz2Nummer7BBiG, 

b)  in den Fällen des § 9 Absatz 2 

– einen vorgeschriebenen, vom Ausbilder und Auszubildenden 

unterzeichnetenAusbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer7BBiG, 

c) im Fall des § 11 Absatz 1 

–zusätzlichzudenUnterlagennachBuchstabeaoderBuchstabebdasletzteZeugnis

oder eine aktuelle Leistungsbeurteilung der zuletzt besuchten berufsbildenden 

Schule,  

d)  in den Fällen des § 10  

– BescheinigungüberdieTeilnahmeandemschulischenodersonstigenBildungsgang

undinden Fällen des § 10 Nummer 1 zusätzlich 

– Bescheinigung über die Teilnahme an der fachpraktischen Ausbildung im Rahmen

desschulischen oder sonstigen Bildungsganges, 

e) in den Fällen des § 11 Absatz 2 Satz  1 und 2  

–TätigkeitsnachweisundgegebenenfallsNachweis derDauerderBerufsausbildung in

dem oder in einem anderen einschlägigen Ausbildungsberuf und gegebenenfalls

glaubhafteDarlegungüberdenErwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit, 

f) in den Fällen des § 11 Absatz 2 Satz 3 undAbsatz 3  

– glaubhafte Darlegung über den Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit oder

Bescheinigung über den Erwerb der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten. 
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(5) Für Wiederholungsprüfungen genügt die form- und fristgerechte Anmeldung zur 

Prüfung. 

 

§ 13 
Entscheidung über die Zulassung 

 

(1) Über die Zulassung zur Abschluss- und Umschulungsprüfung entscheidet die

zuständigeStelle. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungennichtfür gegeben, so

entscheidetderPrüfungsausschuss(§46Absatz1und§62Absatz3BBiG). 

(2) SoferneineUmschulungsordnung(§58BBiG)odereineUmschulungsprüfungsregelung

(§ 59 BBiG) der zuständigen Stelle Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind

ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland

zuberücksichtigen (§ 61 BBiG). 

(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist

den Prüfungsbewerberinnen/Prüfungsbewerbern rechtzeitig unter Angabe

desPrüfungstages und - ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel

schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung über die Nichtzulassung ist der

Prüfungsbewerberin/dem Prüfungsbewerber schriftlich mit Begründung bekannt zu 

geben. 

(4) Die Zulassung kann von der zuständigen Stelle im Einvernehmen mit dem

Prüfungsausschussbis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnissesaufgehobenwerden,

wennsieaufgrundvon gefälschtenUnterlagenoder falschenAngaben ausgesprochen 

wurde. 
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Dritter Abschnitt: Durchführung der Prüfung 

 
 § 14 

Prüfungsgegenstand  
 

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die

beruflicheHandlungsfähigkeiterworbenhat.InihrsollderPrüflingnachweisen,dasser

die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen

Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu

vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die

Ausbildungsordnungistzugrundezulegen(§38BBiG). 

(2) Der Gegenstand der Umschulungsprüfung ergibt sich aus der

jeweiligen Umschulungsordnung oder Umschulungsprüfungsregelung der zuständigen

Stelle. 

(3) Sofern sich die Umschulungsordnung  oder die Umschulungsprüfungsregelung

der zuständigen Stelle auf die Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf

richtet, sind das Ausbildungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und die 

Prüfungsanforderungen zugrunde zu legen(§60BBiG). 

(4) Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die Ausbildungsordnung,

die Umschulungsordnung oder die -prüfungsregelung der zuständigen Stelle etwas 

anderes vorsieht. 

(5) Auf Antrag des Prüflings kann in berechtigten Fällen ein unkommentiertes, 

zweisprachiges Wörterbuch in der vom Berufsbildungsausschuss der zuständigen Stelle 

festgelegten Form in der gewählten Fremdsprache in der Prüfung verwenden werden. 

Dies gilt nicht für Prüfungen, in denen Prüfungsgegenstand eine Fremdsprache ist. Der 

Antrag nach Satz 1 ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung (§ 12) zu stellen. 

 
§ 15 

Gliederung der Prüfung 
 

Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach der Ausbildungsordnung oder der

Umschulungsordnungoder-prüfungsregelungderzuständigenStelle. 

 
§ 16 

Besondere Verhältnisse von Menschen mit Behinderung  
 

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse von Menschenmit

Behinderung berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, die

Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter

wie Gebärdensprachdolmetscher fürMenschenmitHörbehinderung (§ 65Absatz1BBiG).

DieArtderBehinderungistmit dem Antrag auf Zulassung zurPrüfung(§12)nachzuweisen. 



 

 

APO 2020   15 

 

§ 17 
Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei der Umschulungsprüfung 

 

BeiderUmschulungsprüfung(§§58,59BBiG)istderPrüflingaufAntragvonderAblegung

einzelnerPrüfungsbestandteiledurchdiezuständigeStellezubefreien,wennereineandere

vergleichbarePrüfungvoreineröffentlichenoderstaatlich anerkanntenBildungseinrichtung

odervoreinemstaatlichenPrüfungsausschusserfolgreichabgelegt hat und die Anmeldung

zurUmschulungsprüfunginnerhalbvonzehnJahrennachderBekanntgabedesBestehens

deranderenPrüfungerfolgt(§62Absatz4BBiG). 

 

§ 18 
Prüfungsaufgaben 

 

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Ausbildungsordnung oder 

der Umschulungsordnung oder -prüfungsregelung der zuständigen Stelle die 

Prüfungsaufgaben. 

(2) ÜberregionalodervoneinemAufgabenerstellungsausschussbeiderzuständigenStelle

erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen,

soferndieseAufgabenvonGremienerstelltoderausgewähltundbeschlossenwurden,

dieentsprechend§2Absatz2 zusammengesetzt sindunddie zuständigeStelle über

dieÜbernahmeentschiedenhat. 

(3) SindaneinemTagausschließlich schriftlichePrüfungsleistungenzuerbringen,soll die

DauerderPrüfung300Minutennichtüberschreiten. 

 

§ 19  
Nichtöffentlichkeit, Gäste 

  

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen und Vertreter der obersten Bundes-

oder Landesbehörden, der zuständigen Stelle sowie die Mitglieder des

Berufsbildungsausschusses der zuständigen Stelle können anwesend sein. Der

Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann im Einvernehmenmit der zuständigen

Stelle andere Personen als Gäste zulassen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis

dürfennurdieMitgliederdesPrüfungsausschussesoderderPrüferdelegationbeteiligtsein. 
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§ 20  
Leitung, Aufsicht und Niederschrift   

 

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsausschuss

unbeschadetderRegelungenin§25Absatz2und3durchgeführt. 

(2) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die

Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass diePrüfungsleistungen selbstständig und 

nur mit erlaubten Arbeits- undHilfsmittelndurchgeführtwerden. 

(3) ÜberdenAblaufderPrüfungisteineNiederschriftzufertigen. 

 

 
§ 21  

Ausweispflicht und Belehrung   
 

DiePrüflingehabensichüber ihrePersonauszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prüfung 

über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und 

Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen, Rücktritt und

Nichtteilnahmezubelehren. Der Prüfungsausschuss weist die Prüfungsteilnehmer auf die 

Rügepflicht nach § 3 Absatz 3 hin. 

 

§ 22 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

 

(1) Unternimmt es ein Prüfling, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder

BenutzungnichtzugelassenerHilfsmittelzubeeinflussenoderleistet er Beihilfe zu einer 

TäuschungodereinemTäuschungsversuch,liegteineTäuschungshandlungvor. 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfling eine Täuschungshandlung

begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der 

Aufsichtsführung festzustellen und zu protokollieren. Der Prüfling setzt die

Prüfung vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die

Täuschungshandlungfort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung 

betroffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren

Fällen,insbesonderebeivorbereiteten  Täuschungshandlungen, kann

derPrüfungsausschussdenPrüfungsteiloderdiegesamtePrüfungmit„ungenügend“(=

0 Punkte) bewerten. Soweit Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation zur Abnahme

undabschließendenBewertungübertragenwordensind,kanndie Prüferdelegationdie

Prüfungsleistungmit„ungenügend“(=0Punkte)bewerten. 
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(3) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so, dass die Prüfung nicht

ordnungsgemäßdurchgeführt werden kann,kannervonderTeilnahmeausgeschlossen

werden. Die Entscheidung hierüber kann von der Aufsichtsführung oder den mit

der Prüfungsabnahme beauftragten Prüfenden getroffen werden. Die endgültige

EntscheidungüberdieFolgenfürdenPrüflinghatderPrüfungsausschussunverzüglich

zu treffen. Absatz 3 gilt entsprechend. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der

Sicherheitsvorschriften. 

(5) Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungsausschusses oder der

Prüferdelegationnachden Absätzen 3 und 4 ist der Prüfling zu hören 

 

§ 23  
Rücktritt, Nichtteilnahme   

 

(1) DerPrüflingkannnacherfolgterAnmeldung vorBeginnderPrüfungdurchschriftliche

Erklärungzurücktreten. In diesemFallgiltdiePrüfungalsnichtabgelegt. 

(2) Versäumt der Prüfling einen Prüfungstermin, so werden bereits erbrachte

selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die 

Nichtteilnahme vorliegt.  Selbstständige Prüfungsleistungensind solche,die thematisch

klar abgrenzbar und nicht auf eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie

eigenständigbewertetwerden. 

(3) Erfolgt derRücktritt nachBeginn derPrüfung oder nimmt der Prüfling an der Prüfung 

nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 0 Punkten

bewertet. 

(4) BeidenzeitlichauseinanderfallendenTeileneinerAbschlussprüfunggeltendieAbsätze

1bis3fürdenjeweiligenTeil. 

(5) Der wichtige Grund ist unverzüglichmitzuteilenundnachzuweisen.ImKrankheitsfall ist

dieVorlageeinesärztlichenAttesteserforderlich. 
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Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung  und Beurkundung des 

Prüfungsergebnisses 

 

§ 24  
Bewertungsschlüssel 

 
Die Prüfungsleistungen sind wie folgtzubewerten: 

Punkte 

Note 
als 
Dezima
lzahl 

Note  

in Worten 
Definition 

100 1,0 

sehr gut 
eine Leistung, die den Anforderungen in 
besonderem Maß entspricht  

98 und 99 1,1 

96 und 97 1,2 

94 und 95 1,3 

92 und 93 1,4 

91 1,5 

gut 
eine Leistung, die den Anforderungen voll 
entspricht  

90 1,6 

89 1,7 

88 1,8 

87 1,9 

85 und 86 2,0 

84 2,1 

83 2,2 

82 2,3 

81 2,4 

79 und 80 2,5 

befriedigend 
eine Leistung, die den Anforderungen im 
Allgemeinen entspricht  

78 2,6 

77 2,7 

75 und 76 2,8 

74 2,9 

72 und 73 3,0 

71 3,1 

70 3,2 

68 und 69 3,3 

67 3,4 
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Punkte 

Note 
als 
Dezima
lzahl 

Note  

in Worten 
Definition 

65 und 66 3,5 

ausreichend 
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber 
im Ganzen den Anforderungen noch entspricht 

63 und 64 3,6 

62 3,7 

60 und 61 3,8 

58 und 59 3,9 

56 und 57 4,0 

55 4,1 

53 und 54 4,2 

51 und 52 4,3 

50 4,4 

48 und 49 4,5 

mangelhaft 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse 
Grundkenntnisse noch vorhanden sind 

46 und 47 4,6 

44 und 45 4,7 

42 und 43 4,8 

40 und 41 4,9 

38 und 39 5,0 

36 und 37 5,1 

34 und 35 5,2 

32 und 33 5,3 

30 und 31 5,4 

25 bis 29 5,5 

ungenügend 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse 
fehlen 

20 bis 24 5,6 

15 bis 19 5,7 

10 bis 14 5,8 

5 bis 9 5,9 

0 bis 4 6,0 

Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der
ErmittlungvonZwischen-undGesamtergebnissenzugrundezulegen. 
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§ 25 
Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 

 

(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über  

1. die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, die er selbst abgenommen 

hat,  

2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie 

3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung. 

Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Ergebnisniederschriften nach § 26. 

 

(2) Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 BBiG erstellte oder ausgewählte Antwort-Wahl-Aufgaben 

können automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufgabenerstellungs- oder 

Aufgabenauswahlgremium festgelegt hat, welche Antworten als zutreffend anerkannt 

werden. Die Ergebnisse sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen.  

(3) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann einvernehmlich die Abnahme 

und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungsleistungen, deren 

Bewertung unabhängig von der Anwesenheit bei der Erbringung erfolgen kann, so 

vornehmen, dass zwei seiner oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen selbständig 

und unabhängig bewerten. Weichen die auf der Grundlage des in der Prüfungsordnung 

vorgesehenen Bewertungsschlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um 

nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinander ab, so errechnet sich 

die endgültige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. Bei einer 

größeren Abweichung erfolgt die endgültige Bewertung durch ein vorab bestimmtes 

weiteres Mitglied des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation.  

(4) Sieht die Ausbildungsordnung vor, dass Auszubildende bei erfolgreichem Abschluss 

eines zweijährigen Ausbildungsberufs vom ersten Teil der Abschlussprüfung eines 

darauf aufbauenden drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs befreit sind, so ist 

das Ergebnis der Abschlussprüfung des zweijährigen Ausbildungsberufs vom 

Prüfungsausschuss als das Ergebnis des ersten Teils der Abschlussprüfung des auf 

dem zweijährigen Ausbildungsberufs aufbauenden drei- oder dreieinhalbjährigen 

Ausbildungsberufs zu übernehmen.  

(5) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG können zur 

Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen gutachterliche 

Stellungnahmen Dritter, insbesondere berufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen 

der Begutachtung sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentieren und die für die 

Bewertung erheblichen Tatsachen festzuhalten. Die Beauftragung erfolgt nach den 

Verwaltungsgrundsätzen der zuständigen Stelle. Personen, die nach § 3 von der 

Mitwirkung im Prüfungsausschuss auszuschließen sind, sollen nicht als Gutachter tätig 

werden. 
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§ 26 
Ergebnisniederschrift, Mitteilung über  Bestehen oder Nichtbestehen 

 
(1) Über dieFeststellungder einzelnen Prüfungsergebnisse ist eineNiederschrift auf den

von der zuständigen Stelle genehmigten Formularen zu fertigen. Sie ist von den

Mitgliederndes Prüfungsausschussesbzw.derPrüferdelegationzu unterzeichnenund

derzuständigenStelleohneschuldhaftes Zögern (unverzüglich)vorzulegen. 

(2) Dem Prüfling soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses der Prüfung 

mitgeteiltwerden, ob er diePrüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat.Hierüber

erhält der Prüfling eine vom Vorsitz unterzeichnete Bescheinigung. Kann die 

Feststellung des  Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung 

getroffen werden, so hat der Prüfungsausschuss diese ohne schuldhaftes Zögern

(unverzüglich) zu treffen, die zuständige Stelle hat dies dem Prüfling unverzüglich 

mitzuteilen.  

(3) Sofern dieAbschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchgeführt 

wird,istdasErgebnisderPrüfungsleistungenimerstenTeil derAbschlussprüfungdem

Prüfling schriftlich mitzuteilen (§ 37 Absatz 2 Satz 3 BBiG). Der erste Teil der

Abschlussprüfungistnichteigenständigwiederholbar(§37Absatz1Satz3BBiG). 

(4) Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergebnisse der Zwischen- und

AbschlussprüfungdesAuszubildendenübermittelt(§§37Absatz2Satz2und48Absatz

1Satz2BBiG). 

 § 27  
Prüfungszeugnis 

 
(1) ÜberdiePrüfungerhältderPrüflingvonderzuständigenStelleeinZeugnis(§37Absatz

2BBiG).DervonderzuständigenStellevorgeschriebeneVordruck ist zu verwenden. 

(2) DasPrüfungszeugnisenthält 

–dieBezeichnung„Prüfungszeugnisnach§37Absatz2BBiG“oder„Prüfungszeugnis

nach  § 62 Absatz3inVerbindungmit§37Absatz2BBiG“, 

–diePersonaliendesPrüflings(Name,Vorname,Geburtsdatum), 

– die Bezeichnung des Ausbildungsberufs mit Fachrichtung oder prüfungsrelevantem

Schwerpunkt;weitere in der  Ausbildungsordnung ausgewiesene prüfungsrelevante 

Differenzierungenkönnenaufgeführtwerden, 

– die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereicheunddas  Gesamtergebnis (Note),

soweiteinsolchesinderAusbildungsordnungvorgesehenist, 

–dasDatumdesBestehensderPrüfung, 

– die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften der Präsidentin/ des

Präsidenten und der Hauptgeschäftsführerin/ des Hauptgeschäftsführers der 

zuständigenStellemitSiegel. 
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Die Zeugnisse können zusätzliche nicht amtliche Bemerkungen zur Information

(Bemerkungen)enthalten, insbesondereüberdieEinordnungdes erworbenenAbschlusses

indenDeutschenQualifikationsrahmenoderaufAntragdergeprüftenPersonüberwährend

oder anlässlich der Ausbildung erworbene besondere oder zusätzliche 

Fertigkeiten,Kenntnisse und Fähigkeiten. 

(3) ImFalldes§5Absatz2Satz1Nummer2aBBiGenthältdasPrüfungszeugnis 

-dieBezeichnung„Prüfungszeugnisnach§37Absatz2BBiG“, 

-diePersonaliendesPrüflings(Name,Vorname,Geburtsdatum), 

- die einleitende Bemerkung, dass der Prüfling aufgrund der in Teil 1 der

Abschlussprüfung eines zu benennenden drei-oder

dreieinhalbjährigenAusbildungsberufserbrachtenPrüfungsleistungendenAbschluss

deszubenennendenzweijährigenAusbildungsberufserworbenhat, 

-dieErgebnisse(Punkte)derPrüfungsbereichevonTeil1, 

- ggf. das Ergebnis von zu benennenden Prüfungsbereichen aus Teil 2 der

Abschlussprüfung, wenn die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der 

Abschlussprüfung des zweijährigen Ausbildungsberufs die Fertigkeiten, Kenntnisse

und Fähigkeiten der Teil 1-Prüfung des drei- oder dreieinhalbjährigen

Ausbildungsberufs nicht hinreichend abdecken und die fehlenden Fertigkeiten,

Kenntnisse und Fähigkeiten durch geeignete Prüfungsbereiche von Teil 2 der

Abschlussprüfungabgedecktwerdenkönnen,und 

- die Feststellung, dass in Teil 1 der  Abschlussprüfung und den Prüfungsbereichen

mit den fehlenden Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten von Teil 2 der 

Abschlussprüfung ausreichendeLeistungen entsprechendderBestehensregelungen

imzweijährigenBeruferbrachtwurden, 

-dasDatumvonTeil2derAbschlussprüfungund 

- die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften der Präsidentin/des

Präsidenten und der Hauptgeschäftsführerin/des Hauptgeschäftsführers der 

zuständigenStellemitSiegel. 

(4) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine englischsprachige und 

eine französischsprachigeÜbersetzungbeizufügen.Auf AntragdesAuszubildenden ist

dasErgebnisberufsschulischerLeistungsfeststellungenaufdemZeugnisauszuweisen.

Der Auszubildende hat den Nachweis der berufsschulischen Leistungsfeststellungen

demAntragbeizufügen.(§37Absatz 3 BBiG).  
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§ 28  
Bescheid über nicht bestandene Prüfung 

 

(1) Bei nichtbestandenerPrüfungerhaltenderPrüflingundseinegesetzlichenVertretervon

der zuständigen Stelle einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, welche 

Prüfungsleistungen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt

werdenmüssen (§29Absatz2bis3).DievonderzuständigenStellevorgeschriebenen

Formularesindzuverwenden. 

 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 29 ist

hinzuweisen. 

 

 

 

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung 

 

 § 29  
Wiederholungsprüfung  

 

(1) EinenichtbestandeneAbschlussprüfungkannzweimalwiederholtwerden(§37Absatz

1Satz2BBiG).EsgeltendieinderWiederholungsprüfungerzieltenErgebnisse. 

(2) HatderPrüflingbeinichtbestandenerPrüfungin einer selbstständigenPrüfungsleistung

(§23Absatz2Satz2)mindestensausreichendeLeistungenerbracht,soistdieserauf

AntragdesPrüflingsnicht zu wiederholen, sofernderPrüflingsich innerhalb von zwei

Jahren–gerechnetvomTagderFeststellung des Ergebnissesdernichtbestandenen

Prüfung an – zur Wiederholungsprüfung anmeldet. Die Bewertung in einer

selbstständigen Prüfungsleistung (§ 23 Absatz 2 Satz 2) ist im Rahmen der

Wiederholungsprüfungzuübernehmen. 

(3) Die Prüfung kann frühestens zumnächstenPrüfungstermin (§ 7) wiederholt werden.  
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Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen 

 
 § 30  

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse der zuständigen Stelle sind

bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an die Prüfungsbewerberin/denPrüfungsbewerberbzw.

denPrüflingmiteinerRechtsbehelfsbelehrunggemäß§70derVerwaltungsgerichtsordnung 

zuversehen. 

§ 31  
Prüfungsunterlagen 

 

Auf Antrag ist dem Prüfling binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung

eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen

Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften gemäß § 26 Absatz 1 50 Jahre

aufzubewahren.DieAufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides

nach §§ 26 ff.. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen

einesRechtsmittelsgehemmt. Die Aufbewahrung kann in Papierform oder durch geeignete 

Datenträger (insbesondere elektronisch) erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur 

Archivierung bleiben unberührt. 

 
§ 32  

Prüfung von Zusatzqualifikationen 
 

Die Vorschriften dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend für die Abnahme von 

Prüfungen gemäß § 49 BBiG (Zusatzqualifikationsprüfungen). Das Ergebnis der Prüfung 

nach § 37 BBiG bleibtunberührt. 

 
§ 33   

Inkrafttreten 
 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der

zuständigen Stelle in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Abschluss-

/Umschulungsprüfungsordnung außer Kraft.  

 

München, den 10. August 2020  
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern  
 
 
Präsident         Hauptgeschäftsführer  
Dr. Eberhard Sasse        Dr. Manfred Gößl 


